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»Selbstbedienungsläden« 
des BND

»Krasser Verstoß gegen die Zivilklausel«

Internetknotenpunkte: Betreiber 
klagt gegen Überwachungspraxis. 
Von Sebastian Lipp

Hochschule und Uni Bremen: Widerstand gegen Kooperation mit der Bundeswehr wächst

Der Betreiber des weltgrößten 
Internetknotens wehrt sich 
gegen die umfangreiche »stra-

tegische Fernmeldeüberwachung« an 
seinem Datenaustauschpunkt durch 
den Bundesnachrichtendienst (BND). 
Vergangenen Freitag reichte die DE-
CIX Management GmbH deshalb Kla-
ge beim Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig ein. Ein Exverfassungsrichter 
hatte die Überwachungspraxis in einem 
Gutachten als »insgesamt rechtswid-
rig« bezeichnet.

Der wichtige Umschlagplatz für Da-
tenverkehr wickelt einen erheblichen 
Teil der europäischen Internetkommu-
nikation über seinen Standort in Frank-
furt am Main ab und verbindet den 
Kontinent mit Netzen weltweit. Seit 
Jahren nutzt der BND das zur prak-
tisch anlasslosen Massenüberwachung. 
Die vom Verband der deutschen In-
ternetwirtschaft Eco gegründete Bei-
treibergesellschaft erhält vom BND 
»Überwachungsanordnungen« und ist 
verpflichtet, diese umzusetzen und die 
gewünschten Daten an den BND aus-
zuleiten.

Der Geheimdienst bezieht die Le-
gitimation seiner Überwachungspraxis 
aus dem sogenannten G-10-Gesetz, 

das die in Artikel 10 des Grundgeset-
zes garantierte Unverletzlichkeit des 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis-
ses einschränkt. Das auch »Abhörge-
setz« genannte Regelwerk ermächtigt 
die deutschen Geheimdienste seit 1968, 
Telekommunikation aufzuzeichnen 
und zu überwachen. Auf Antrag beim 
Innenministerium erlaubt Artikel 5 
des Gesetzes dem BND weitreichende 
Befugnisse zum Abgreifen »internatio-
naler Kommunikationsverbindungen«. 
Nach Angaben des Portals netzpolitik.
org liegt seit mindestens 2011 eine Ge-
nehmigung für das Anzapfen der Lei-
tungen des DE-CIX vor.

Von Anfang an bestehen Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit dieser Genehmi-
gung. Bereits 2013 hielten die Betreiber 
des DE-CIX die Überwachungspraxis 
für verfassungswidrig. »Internetknoten 
sind keine Selbstbedienungsläden für 
behördliche Datensauger«, hieß es sei-
nerzeit in einer Mitteilung der DE-CIX 
Management. Schon damals kündigte 
das Unternehmen an, dagegen vorzu-
gehen: »Wir wollen nicht, dass der DE-
CIX zum Instrument für eine massen-
hafte und anlasslose Überwachung der 
Internetkommunikation von Bürgern 
und Unternehmen in Deutschland wird, 

und werden für einen solchen Fall alle 
möglichen rechtlichen Schritte prüfen.« 
Man sprach sich gegen eine Ausdeh-
nung der Telekommunikationsüberwa-
chung aus.

Deshalb wurde das nun vom Exprä-
sidenten des Bundesverfassungsge-
richts Heinz-Jürgen Papier vorgelegte 
Gutachten in Auftrag gegeben. Der 
ehemalige Bundesverfassungsrichter 
kommt mit Bezug auf den DE-CIX 
zu dem Schluss, dass die »Zugriffe 
des BND auf den Datenaustausch-
punkt insgesamt rechtswidrig« sind. 
Es könne bei der vorliegenden Praxis 
nicht sichergestellt werden, dass die 
einfachgesetzlichen Eingriffsvoraus-
setzungen gewahrt werden. Zudem 
würden durch die Praxis des Geheim-
dienstes Grundsätze der Verfassung 
»missachtet und überschritten«. Im 
Klartext: Der Jurist hält das Vorgehen 
des BND für illegal.

Nachdem dem für den Knoten-
punkt verantwortlichen Unternehmen 
Anfang 2015 klargeworden sei, dass 
das Vorgehen des Dienstes »mehr als 
fragwürdig« ist, habe man sich »von 
dem Versprechen einer Reform des G-
10-Gesetzes vorübergehend ablenken 
lassen« und die Klage zurückgestellt, 

zitiert netzpolitik.org Klaus Landefeld 
vom DE-CIX-Aufsichtsrat.

Statt das G-10-Gesetz, auf das der 
BND seine Überwachung stützt, in Ein-
klang mit der Verfassung zu bringen, 
werde aus seiner Sicht versucht, die in-
kriminierten »höchst umstrittenen Aus-
legungen, Interpretationen und Vorge-
hensweisen des Dienstes zu legitimie-
ren«. Dabei würden die bereits für G10 
bestehenden verfassungsrechtlichen 
Bedenken nicht einmal angesprochen, 
weshalb die Einreichung der Klage nun 
»zwingend geboten« sei.

Einen entsprechenden Gesetzent-
wurf hat die Bundesregierung Ende 
Juni beschlossen, um die strategische 
Fernmeldeaufklärung des BND gesetz-
lich neu zu regeln. Die Kontrolle der 
nachrichtendienstlichen Arbeit würde 
verbessert, hieß es in einer Regierungs-
verlautbarung. Kritiker und Opposition 
monieren im Einklang mit der DE-CIX, 
dass damit der Überwachungspraxis 
keine klaren Grenzen gesetzt würden. 
»Mit dem Entwurf soll die Massenüber-
wachung durch den BND nunmehr auf 
eine gesetzliche Grundlage gestellt wer-
den«, sagte der Bundestagsabgeordne-
te André Hahn (Die Linke) gegenüber 
netzpolitik.org.

Der Protest gegen den Beschluss 
des Akademischen Senats der 
Hochschule Bremen, zum 

Wintersemester eine Kooperation mit 
der Bundeswehr beim Frauenstudien-
gang Informatik zu beginnen und neun 
Studienplätze für Soldatinnen bereit-
zustellen, weitet sich aus. Den »Aufruf 
zum Erhalt der Hochschulzivilklausel 
in Bremen«, veröffentlicht vor einem 
Monat (jW berichtete am 31. August), 
haben inzwischen 125 Personen, dar-
unter 60 Wissenschaftler der Univer-
sität und der Hochschule Bremen, un-
terschrieben.

Der Allgemeine Studierendenaus-
schuss (AStA) hatte die Sitzung des 
Akademischen Senats, auf der Ende 
April die Kooperation mit der Bundes-
wehr beschlossen worden war, boykot-
tiert, ohne aber letzten Endes den Be-
schluss verhindern zu können. 30 bis 
40 Studierende waren damals mit Pla-
katen, Trillerpfeifen und einer Musik-
anlage in die Sitzung gekommen. Auf 
verteilten Aufklebern im bekannten 
Bundeswehr-Flecktarn-Design hieß 

es: »Wir bilden zum Töten aus«, unter-
schrieben von der fiktiven »Universi-
ty for Applied Militarism«. Die Jusos 
Bremen kritisieren die Kooperations-
pläne ebenfalls »auf das Schärfste«. 
Die Linksfraktion in der Bürgerschaft 
brachte einen Entschließungsantrag für 
eine Bekräftigung der Zivilklausel und 
mit der Forderung nach Annullierung 
der Kooperation ein. Bereits jahrelang 
tätige Lehrbeauftragte für Informatik 
haben dem Studiengang ihre Mitarbeit 
aufgekündigt. Das Forum Informati-
ker für Frieden und gesellschaftliche 
Verantwortung (FIFF) hat sich mit den 
Lehrbeauftragten solidarisiert und die 
Kooperation mit der Bundeswehr als 
einen »krassen Verstoß gegen die Zi-
vilklausel« angeprangert. Hans-Jörg 
Kreowski vom FIFF erklärte auf der 
Website des Forums, er sehe »einen 
direkten Zusammenhang mit den Plä-
nen der Bundesregierung, neben Heer, 
Marine und Luftwaffe einen neuen 
militärischen Organisationsbereich 
für den Cyber- und Informationsraum 
(CIR) aufzustellen«. Der Aufruf wird 

auf dem »World Peace Congress«, der 
vom 30. September bis 3. Oktober an 
der TU Berlin stattfindet, diskutiert 
werden.

Am Dienstag schlug die Initiative 
Zivilklausel zusammen mit dem AStA 
der Hochschule Bremen auf einer Pres-
sekonferenz vor, Konsequenzen zu zie-
hen. In einer »zweiten Ausbaustufe« 
sollen bis Mitte März 2017 »friedens-
politische Forschungs-, Lehr- und Stu-
dienkonzepte« entworfen, anschlie-
ßend in Hochschule und Öffentlichkeit 
diskutiert und im Jahr 2018 durch die 
Bremische Bürgerschaft verabschiedet 
werden.

Die Rektorin der Hochschule Bre-
men und die Senatorin für Bildung 
weisen die Kritik an ihrer Entschei-
dung, mit der Bundeswehr inhaltlich 
und finanziell zu kooperieren, wei-
terhin zurück. Die Zivilklausel würde 
gelten, aber bei dieser Kooperation 
würden Lehrinhalte nicht berührt. Da 
der betroffene Frauenstudiengang In-
formatik seit langem wegen Bewer-
berinnenmangel in Schwierigkeiten 

steckt, soll er sozusagen mit militäri-
schen Mitteln gerettet werden.

Die Verpflichtung von Lehre und 
Forschung auf friedliche Ziele hat in 
Bremen eine lange Tradition. Trotz-
dem ist die Zivilklausel löchrig wie ein 
Schweizer Käse. Das Studium von zu-
künftigen Offizierinnen, finanziert und 
ausgewählt allein von der Bundeswehr, 
ist dabei nur das jüngste Beispiel. So 
wurde z. B. eine Stiftungsprofessur, 
gesponsert vom Bremer Rüstungsun-
ternehmen OHB-System AG, klamm-
heimlich mit einem Professor aus 
Konstanz besetzt. An der Universität 
wurden zwischen 2003 und 2011 min-
destens zwölf Forschungsprojekte mit 
eindeutigem Rüstungsbezug durchge-
führt, über die Auskünfte zu Inhalt, 
Volumen und Auftraggebern verwei-
gert wurden. Auch an der Hochschule 
gab es 2006/2007 unter anderem eine 
Zusammenarbeit mit der Rheinmetall 
Defence Electronics GmbH, bei der im 
Projekt »Argus« an der Entwicklung 
einer »maritimen Flugdrohne« gear-
beitet wurde. Sönke Hundt, Bremen

Städte gehen gegen  
aggressives Betteln vor
Hamburg. Deutsche Behörden 
gehen verstärkt gegen organi-
sierte »Betteltrupps« vor. Wenn 
Passanten belästigt werden oder 
versucht wird, mit Kindern oder 
Wunden Mitleid zu erregen, 
schreiten die Ordnungshüter 
ein. Sie stellen die Personalien 
fest, erteilen Platzverweise und 
beschlagnahmen das erbettelte 
Geld, wie sich auf Nachfrage 
der Deutschen Presseagentur 
in mehreren Großstädten ergab. 
Die Maßnahmen zeigten Wir-
kung, sagten Behördensprecher 
in Hamburg, München und 
Stuttgart.  (dpa/jW)

Niedersachsen verzichtet 
auf Wohnsitzauflage
Osnabrück. Das von einer SPD-
Grünen-Koalition regierte 
Niedersachsen verzichtet auf 
die Anwendung der Wohnsitzauf-
lage für Flüchtlinge mit aner-
kanntem Asylanspruch. Einen 
entsprechenden Erlass hat das 
Landesinnenministerium an die 
Ausländerbehörden des Landes 
verschickt, wie die Neue Osna-
brücker Zeitung am Mittwoch 
berichtete. Damit dürfen die 
Menschen ihren Wohnort nach 
Anerkennung des Asylantrags in 
Niedersachsen frei wählen – an-
ders als in Baden-Württemberg 
oder Bayern. Auch Rheinland-
Pfalz lehnt die Wohnsitzauflage 
ab. Die Wohnsitzauflage ist Teil 
des Integrationsgesetzes des Bun-
des, das Anfang August in Kraft 
trat.  (AFP/jW)

Linken-Abgeordneter 
fährt mit nach Incirlik
Berlin. Nach ausführlicher Diskus-
sion in der eigenen Fraktion will 
nun auch der Linken-Verteidi-
gungspolitiker Alexander Neu an 
der Abgeordnetenreise in die Tür-
kei und zum Bundeswehr-Kontin-
gent auf dem NATO-Stützpunkt 
Incirlik teilnehmen. »Wir haben 
dies in der Fraktion intensiv 
erörtert und dann mehrheitlich 
beschlossen, dass ich reisen wer-
de«, sagte Neu der Nachrichten-
agentur AFP am Mittwoch. Neu 
hatte sich einen Verzicht auf die 
Mitreise vorbehalten und dies 
mit dem Gezerre um die Völker-
mordresolution des Bundestags 
begründet. Neu sagte AFP weiter, 
er reise nun mit der Maßgabe 
in die Türkei, dort die »Erpres-
sungspolitik« anzuprangern. Er 
werde dies sowohl in Gesprächen 
mit türkischen Abgeordneten als 
auch mit türkischen Medien tun. 
Er wolle »politisch auf den Putz 
hauen«.  (AFP/jW)

Blick auf die neue Berliner  
BND-Zentrale mit künstlicher  
Palme im Sommer 2016
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Zitat des Tages

Bundesarbeitsministerin Andrea 

Nahles (SPD) am Mittwoch im 

Bundestag zur geplanten Anhe-

bung der Hartz-IV-Sätze.

Es wird immer mal 
wieder so der Ein-
druck hier erweckt, 

als ob wir im Bundes-
arbeitsministerium die 
Regelsätze zusammen-

würfeln. Es ist aber 
nicht der Fall.
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Der Betreiber des weltgrößten 
Internetknotens wehrt sich 
gegen die umfangreiche »stra-

tegische Fernmeldeüberwachung« an 
seinem Datenaustauschpunkt durch 
den Bundesnachrichtendienst (BND). 
Vergangenen Freitag reichte die DE-
CIX Management GmbH deshalb Kla-
ge beim Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig ein. Ein Exverfassungsrichter 
hatte die Überwachungspraxis in einem 
Gutachten als »insgesamt rechtswid-
rig« bezeichnet.

Der wichtige Umschlagplatz für Da-
tenverkehr wickelt einen erheblichen 
Teil der europäischen Internetkommu-
nikation über seinen Standort in Frank-
furt am Main ab und verbindet den 
Kontinent mit Netzen weltweit. Seit 
Jahren nutzt der BND das zur prak-
tisch anlasslosen Massenüberwachung. 
Die vom Verband der deutschen In-
ternetwirtschaft Eco gegründete Bei-
treibergesellschaft erhält vom BND 
»Überwachungsanordnungen« und ist 
verpflichtet, diese umzusetzen und die 
gewünschten Daten an den BND aus-
zuleiten.

Der Geheimdienst bezieht die Le-
gitimation seiner Überwachungspraxis 
aus dem sogenannten G-10-Gesetz, 

das die in Artikel 10 des Grundgeset-
zes garantierte Unverletzlichkeit des 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis-
ses einschränkt. Das auch »Abhörge-
setz« genannte Regelwerk ermächtigt 
die deutschen Geheimdienste seit 1968, 
Telekommunikation aufzuzeichnen 
und zu überwachen. Auf Antrag beim 
Innenministerium erlaubt Artikel 5 
des Gesetzes dem BND weitreichende 
Befugnisse zum Abgreifen »internatio-
naler Kommunikationsverbindungen«. 
Nach Angaben des Portals netzpolitik.
org liegt seit mindestens 2011 eine Ge-
nehmigung für das Anzapfen der Lei-
tungen des DE-CIX vor.

Von Anfang an bestehen Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit dieser Genehmi-
gung. Bereits 2013 hielten die Betreiber 
des DE-CIX die Überwachungspraxis 
für verfassungswidrig. »Internetknoten 
sind keine Selbstbedienungsläden für 
behördliche Datensauger«, hieß es sei-
nerzeit in einer Mitteilung der DE-CIX 
Management. Schon damals kündigte 
das Unternehmen an, dagegen vorzu-
gehen: »Wir wollen nicht, dass der DE-
CIX zum Instrument für eine massen-
hafte und anlasslose Überwachung der 
Internetkommunikation von Bürgern 
und Unternehmen in Deutschland wird, 

und werden für einen solchen Fall alle 
möglichen rechtlichen Schritte prüfen.« 
Man sprach sich gegen eine Ausdeh-
nung der Telekommunikationsüberwa-
chung aus.

Deshalb wurde das nun vom Exprä-
sidenten des Bundesverfassungsge-
richts Heinz-Jürgen Papier vorgelegte 
Gutachten in Auftrag gegeben. Der 
ehemalige Bundesverfassungsrichter 
kommt mit Bezug auf den DE-CIX 
zu dem Schluss, dass die »Zugriffe 
des BND auf den Datenaustausch-
punkt insgesamt rechtswidrig« sind. 
Es könne bei der vorliegenden Praxis 
nicht sichergestellt werden, dass die 
einfachgesetzlichen Eingriffsvoraus-
setzungen gewahrt werden. Zudem 
würden durch die Praxis des Geheim-
dienstes Grundsätze der Verfassung 
»missachtet und überschritten«. Im 
Klartext: Der Jurist hält das Vorgehen 
des BND für illegal.

Nachdem dem für den Knoten-
punkt verantwortlichen Unternehmen 
Anfang 2015 klargeworden sei, dass 
das Vorgehen des Dienstes »mehr als 
fragwürdig« ist, habe man sich »von 
dem Versprechen einer Reform des G-
10-Gesetzes vorübergehend ablenken 
lassen« und die Klage zurückgestellt, 

zitiert netzpolitik.org Klaus Landefeld 
vom DE-CIX-Aufsichtsrat.

Statt das G-10-Gesetz, auf das der 
BND seine Überwachung stützt, in Ein-
klang mit der Verfassung zu bringen, 
werde aus seiner Sicht versucht, die in-
kriminierten »höchst umstrittenen Aus-
legungen, Interpretationen und Vorge-
hensweisen des Dienstes zu legitimie-
ren«. Dabei würden die bereits für G10 
bestehenden verfassungsrechtlichen 
Bedenken nicht einmal angesprochen, 
weshalb die Einreichung der Klage nun 
»zwingend geboten« sei.

Einen entsprechenden Gesetzent-
wurf hat die Bundesregierung Ende 
Juni beschlossen, um die strategische 
Fernmeldeaufklärung des BND gesetz-
lich neu zu regeln. Die Kontrolle der 
nachrichtendienstlichen Arbeit würde 
verbessert, hieß es in einer Regierungs-
verlautbarung. Kritiker und Opposition 
monieren im Einklang mit der DE-CIX, 
dass damit der Überwachungspraxis 
keine klaren Grenzen gesetzt würden. 
»Mit dem Entwurf soll die Massenüber-
wachung durch den BND nunmehr auf 
eine gesetzliche Grundlage gestellt wer-
den«, sagte der Bundestagsabgeordne-
te André Hahn (Die Linke) gegenüber 
netzpolitik.org.

Der Protest gegen den Beschluss 
des Akademischen Senats der 
Hochschule Bremen, zum 

Wintersemester eine Kooperation mit 
der Bundeswehr beim Frauenstudien-
gang Informatik zu beginnen und neun 
Studienplätze für Soldatinnen bereit-
zustellen, weitet sich aus. Den »Aufruf 
zum Erhalt der Hochschulzivilklausel 
in Bremen«, veröffentlicht vor einem 
Monat (jW berichtete am 31. August), 
haben inzwischen 125 Personen, dar-
unter 60 Wissenschaftler der Univer-
sität und der Hochschule Bremen, un-
terschrieben.

Der Allgemeine Studierendenaus-
schuss (AStA) hatte die Sitzung des 
Akademischen Senats, auf der Ende 
April die Kooperation mit der Bundes-
wehr beschlossen worden war, boykot-
tiert, ohne aber letzten Endes den Be-
schluss verhindern zu können. 30 bis 
40 Studierende waren damals mit Pla-
katen, Trillerpfeifen und einer Musik-
anlage in die Sitzung gekommen. Auf 
verteilten Aufklebern im bekannten 
Bundeswehr-Flecktarn-Design hieß 

es: »Wir bilden zum Töten aus«, unter-
schrieben von der fiktiven »Universi-
ty for Applied Militarism«. Die Jusos 
Bremen kritisieren die Kooperations-
pläne ebenfalls »auf das Schärfste«. 
Die Linksfraktion in der Bürgerschaft 
brachte einen Entschließungsantrag für 
eine Bekräftigung der Zivilklausel und 
mit der Forderung nach Annullierung 
der Kooperation ein. Bereits jahrelang 
tätige Lehrbeauftragte für Informatik 
haben dem Studiengang ihre Mitarbeit 
aufgekündigt. Das Forum Informati-
ker für Frieden und gesellschaftliche 
Verantwortung (FIFF) hat sich mit den 
Lehrbeauftragten solidarisiert und die 
Kooperation mit der Bundeswehr als 
einen »krassen Verstoß gegen die Zi-
vilklausel« angeprangert. Hans-Jörg 
Kreowski vom FIFF erklärte auf der 
Website des Forums, er sehe »einen 
direkten Zusammenhang mit den Plä-
nen der Bundesregierung, neben Heer, 
Marine und Luftwaffe einen neuen 
militärischen Organisationsbereich 
für den Cyber- und Informationsraum 
(CIR) aufzustellen«. Der Aufruf wird 

auf dem »World Peace Congress«, der 
vom 30. September bis 3. Oktober an 
der TU Berlin stattfindet, diskutiert 
werden.

Am Dienstag schlug die Initiative 
Zivilklausel zusammen mit dem AStA 
der Hochschule Bremen auf einer Pres-
sekonferenz vor, Konsequenzen zu zie-
hen. In einer »zweiten Ausbaustufe« 
sollen bis Mitte März 2017 »friedens-
politische Forschungs-, Lehr- und Stu-
dienkonzepte« entworfen, anschlie-
ßend in Hochschule und Öffentlichkeit 
diskutiert und im Jahr 2018 durch die 
Bremische Bürgerschaft verabschiedet 
werden.

Die Rektorin der Hochschule Bre-
men und die Senatorin für Bildung 
weisen die Kritik an ihrer Entschei-
dung, mit der Bundeswehr inhaltlich 
und finanziell zu kooperieren, wei-
terhin zurück. Die Zivilklausel würde 
gelten, aber bei dieser Kooperation 
würden Lehrinhalte nicht berührt. Da 
der betroffene Frauenstudiengang In-
formatik seit langem wegen Bewer-
berinnenmangel in Schwierigkeiten 

steckt, soll er sozusagen mit militäri-
schen Mitteln gerettet werden.

Die Verpflichtung von Lehre und 
Forschung auf friedliche Ziele hat in 
Bremen eine lange Tradition. Trotz-
dem ist die Zivilklausel löchrig wie ein 
Schweizer Käse. Das Studium von zu-
künftigen Offizierinnen, finanziert und 
ausgewählt allein von der Bundeswehr, 
ist dabei nur das jüngste Beispiel. So 
wurde z. B. eine Stiftungsprofessur, 
gesponsert vom Bremer Rüstungsun-
ternehmen OHB-System AG, klamm-
heimlich mit einem Professor aus 
Konstanz besetzt. An der Universität 
wurden zwischen 2003 und 2011 min-
destens zwölf Forschungsprojekte mit 
eindeutigem Rüstungsbezug durchge-
führt, über die Auskünfte zu Inhalt, 
Volumen und Auftraggebern verwei-
gert wurden. Auch an der Hochschule 
gab es 2006/2007 unter anderem eine 
Zusammenarbeit mit der Rheinmetall 
Defence Electronics GmbH, bei der im 
Projekt »Argus« an der Entwicklung 
einer »maritimen Flugdrohne« gear-
beitet wurde. Sönke Hundt, Bremen

Städte gehen gegen  
aggressives Betteln vor
Hamburg. Deutsche Behörden 
gehen verstärkt gegen organi-
sierte »Betteltrupps« vor. Wenn 
Passanten belästigt werden oder 
versucht wird, mit Kindern oder 
Wunden Mitleid zu erregen, 
schreiten die Ordnungshüter 
ein. Sie stellen die Personalien 
fest, erteilen Platzverweise und 
beschlagnahmen das erbettelte 
Geld, wie sich auf Nachfrage 
der Deutschen Presseagentur 
in mehreren Großstädten ergab. 
Die Maßnahmen zeigten Wir-
kung, sagten Behördensprecher 
in Hamburg, München und 
Stuttgart.  (dpa/jW)

Niedersachsen verzichtet 
auf Wohnsitzauflage
Osnabrück. Das von einer SPD-
Grünen-Koalition regierte 
Niedersachsen verzichtet auf 
die Anwendung der Wohnsitzauf-
lage für Flüchtlinge mit aner-
kanntem Asylanspruch. Einen 
entsprechenden Erlass hat das 
Landesinnenministerium an die 
Ausländerbehörden des Landes 
verschickt, wie die Neue Osna-
brücker Zeitung am Mittwoch 
berichtete. Damit dürfen die 
Menschen ihren Wohnort nach 
Anerkennung des Asylantrags in 
Niedersachsen frei wählen – an-
ders als in Baden-Württemberg 
oder Bayern. Auch Rheinland-
Pfalz lehnt die Wohnsitzauflage 
ab. Die Wohnsitzauflage ist Teil 
des Integrationsgesetzes des Bun-
des, das Anfang August in Kraft 
trat.  (AFP/jW)

Linken-Abgeordneter 
fährt mit nach Incirlik
Berlin. Nach ausführlicher Diskus-
sion in der eigenen Fraktion will 
nun auch der Linken-Verteidi-
gungspolitiker Alexander Neu an 
der Abgeordnetenreise in die Tür-
kei und zum Bundeswehr-Kontin-
gent auf dem NATO-Stützpunkt 
Incirlik teilnehmen. »Wir haben 
dies in der Fraktion intensiv 
erörtert und dann mehrheitlich 
beschlossen, dass ich reisen wer-
de«, sagte Neu der Nachrichten-
agentur AFP am Mittwoch. Neu 
hatte sich einen Verzicht auf die 
Mitreise vorbehalten und dies 
mit dem Gezerre um die Völker-
mordresolution des Bundestags 
begründet. Neu sagte AFP weiter, 
er reise nun mit der Maßgabe 
in die Türkei, dort die »Erpres-
sungspolitik« anzuprangern. Er 
werde dies sowohl in Gesprächen 
mit türkischen Abgeordneten als 
auch mit türkischen Medien tun. 
Er wolle »politisch auf den Putz 
hauen«.  (AFP/jW)

Blick auf die neue Berliner  
BND-Zentrale mit künstlicher  
Palme im Sommer 2016
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Zitat des Tages

Bundesarbeitsministerin Andrea 

Nahles (SPD) am Mittwoch im 

Bundestag zur geplanten Anhe-

bung der Hartz-IV-Sätze.

Es wird immer mal 
wieder so der Ein-
druck hier erweckt, 

als ob wir im Bundes-
arbeitsministerium die 
Regelsätze zusammen-

würfeln. Es ist aber 
nicht der Fall.


